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Art. 1 Sochverholt

Die in diesem Reglement verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich ouf beide Ge-

schlechter.

Art.2 Zweck

Die Ortsbtirgergemeinde Koiserougsf, ols Eigentümerin der Hundespielwiese ,,Violohof", vertreten

durch den Gemeinderot Koiserougst - stelli die Anloge fUr die Ausbildung bzw. Auslouf von Hun-

den zur Verfügung.

Art.3 Umfong

Die Hundespielwiese ,,Violohof" umfosst dos Gebiet gemöss Anhong.

Arr.4 Zusröndigkeit

Der Gemeinderoi ist zustöndig für den Betrieb und Unterholt der Hundespielwiese ,,Violohof". Er

beslimmt die verontwortlichen Personen. Er konn den Unterholt gegen Enigeld on einen Berech-

iigten übergeben.

Art. 5 Berechligung zur Benützung

Die Berechtigung zur Benützung derAnloge liegi bei (Aufzöhlung stelh keine Prioriiöi dor):

. Vereine / lnslitutionen von Koiserougst, welche nichi mehr ols l/3 ouswörtige Aktivmitglieder

ousweisen

. Gemeinde

Berechtigte, welche sich nicht ordnungsgemöss oufführen bzw. die gemeindlichen Weisungen

nicht befolgen, konn die Berechtigung vom Gemeinderqt entzogen werden. Der Gemeinderot

hort die Berechtigten entsprechend on. Der Enlscheid des Gemeinderotes ist endgühig.

Der Gemeinderot legt den Belegungsplon für die Hundespielwiese fest. Vereine / lnslitutionen

hoben dem Gemeinderot unoufgefordert iöhrlich eine oktuelle Mitgliederliste einzureichen. Die

Liste hol Vor- und Nochnome sowie den Wohnort zu entholten.

Pro Hundeholter sind moximol zwei eigene Hunde zulössig. Über Ausnqhmen entscheidel der

Gemeinderot.

Auswör'tige Personen / lnstitufionen dürfen nur in Ausnohmeföllen die Hundespielwiese benützen.

Der Gemeinderot entscheidet ouf Antrog im Einzelfoll dorüber.

Die Benützung konn verweigert werden, wenn berechtigte Gründe zur Annohme vorliegen, doss

durch die Benützung öffentliches Ärgernis erregt werden könnte.

Arf. ó Benützungsze¡ten

Montog bis Freifog 09.00 h - 12.00 h und 13.30 h - 21.00 h

Somstog 09.00 h - 12.00 h und 13.30 h - 19.00 h

An Sonntogen und offiziellen Feiertogen bleibt die vorgenonnte Anloge geschlossen.
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Auf einen schriftlich begründeten Antrog konn der Gemeinderot für die Durchführung von spe-

ziellen Anlössen eine Ausnohmebewilligung erteilen. Der Gesuchsteller isi verpflichtet, die Ein-

wohnerschoft mitlels Publikoiion im omtlichen Publikolionsorgon der Gemeinde ouf eigene Kos-

ten zu informieren.

Arl.7 lmmissionen und Emissionen

Die Anlogen befinden sich in der ,,Wohnzone". Die Benutzer werden geholten, die Ausübung so

zu gestolten und zu betreiben, doss die Anwohner keiner unnötigen Lörmbelostung ousgesetzt

werden. Der Einsotz von Beschollungsonlogen (Loutsprecher) ist nicht gesTottei.

AÉ.8 Benüfzungsdquer

Die Benützungsdouer der Hundespielwiese richtet sich noch den Witterungsverhöltnissen. Den

Weisungen der verontwortlichen Personen ist Folge zu leisien. Zudem sind die entsprechenden

Hinweistofeln zu beochten.

Art. 9 Sorgfoltspflicht

Die Anloge ist mit der entsprechenden Sorgfoltspflicht zu benüfzen. Die Weisungen der veront-

worflichen Personen ist Folge zu leisten. Allföllige Beschödigungen sind sofort zu melden.

Art. 10 Sqniföre Anlogen

Es ist die sonitöre Anloge vom Pfodihous zu nutzen. Bei Missbrouch oder Vondolenokten wird der

Gemeinderot eine ondere Regelung treffen.

Art. t I Unterslond

Der Unterstond dient nicht ols Vereinslokol oder öhnliches. Er dient ols Unterstond für iene Perso-

nen, welche ihre Hunde ouf der Wiese loufen lossen. Vereinsonlösse dürfen nur in Ausnohmeföl-

len im Unterstond durchgeführt werden. Über Ausnohmen enlscheidet der Gemeinderot.

Art. l2 Souberkeil in den Anlogen

Sömtliche Anlogen sind souber zu holten. lnsbesondere ist die Hundespielwiese vom Benützer

noch iedem Gebrouch vom Hundekot zu reinigen. Den Weisungen der Aufsichtspersonen und

des Werkhofpersonols ist Folge zu leislen.

ArI. 13 Porkplölze, Velo- und Mofq-Abstellplörze

Autos, Velos und Mofos sind ouf öffentliche Porkplötze obzustellen.

Arf. 14 Befqhren derAnloge

Dos Befohren der Anlogen mit Motorfohrzeugen oller Art ist verboten - hiervon ousgenommen

sind die Servicefohrzeuge der Unterholts- und Pflegeequipen,

Arf. t 5 Aufslellen von mobilen Gerölschqflen

Als einzig mobile Gerote sind ouf der Wiese Gerötschoften für den Hundesport oufzusiellen. Die-

se sind noch iedem Gebrouch vom Benützer wieder zu entfernen. Den Weisungen der Aufsichts-

personen und des Werkhofpersonols ist Folge zu leisten.
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Art. t ó Hoftung

Die Benutzung der Anloge erfolgt ouf eigene Gefohr. Die Gemeinde und die verontwor.tlichen

Orgone hoften nicht für die Benutzung der Anloge und für persönliche Wedgegenstönde.

Art. 17 Werbung

Dos Anbringen von Reklome- und Werbetrögern on den Einzöunungen ist nichT gestotiet.

Arr. t 8 Zuwiderhondlung

Der Gemeinderot wird im Rohmen der gesetzlichen Besiimmungen ollföllige Strofmossnohmen

einleiten.

Art. 19 Änderungen des Reglemenls

Eine Änderung des Reglements bedorl der Zustimmung der Odsbürgerkommission und des Ge-
meinderoies.

Gemeinderot Ko iserougsf
Gemeindeommonn

ll blfua)
Mox Heller
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